
Öffentliche Bekanntmachung des Kreis-
wahlleiters für den Wahlkreis 117 Ober-
hausen - Wesel III zur Bundestagswahl am 
26. September 2021 
 
Gemäß § 41 Bundeswahlgesetz (BWG) stellt der Kreis-
wahlausschuss des Bundestagswahlkreises 117 Ober-
hausen - Wesel III das Wahlergebnis und den/die im 
Wahlkreis gewählte/n Bewerber/in fest. 
 
Die Sitzung des Kreiswahlausschusses findet 
 
am Mittwoch, 29. September 2021, 14:00 Uhr, 
im Saal London, Congress Centrum Oberhausen CCO, 
Düppelstr. 1, 46045 Oberhausen, 
 
statt. 
 
Einziger Tagesordnungspunkt: 
 
Feststellung des Wahlergebnisses und den/die im Bun-
destagswahlkreis 117 Oberhausen - Wesel III gewähl-
te/n Bewerber/in gemäß § 41 BWG und § 76 (2) Bun-
deswahlordnung (BWO). 
 
Der Kreiswahlausschuss entscheidet in öffentlicher 
Sitzung, zu der jede Person Zutritt hat (§ 10 Abs. 1 BWG 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBI. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 14. November 2020 (BGBI. I S. 2395)). 
 
Oberhausen, 27.08.2021  
 
gez.: 
Motschull 
Kreiswahlleiter 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 
Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
Das Gebiet der kreisfreien Stadt Oberhausen ist in 143 
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten in der Zeit vom 20.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Feststellung des Briefwahlergebnisses sind 62 
Briefwahlvorstände gebildet worden. Sie treten am Sonn-
tag, den 26.09.2021, um 16:00 Uhr, im Gebäude der Fasia-
Jansen-Gesamtschule, Schwartzstr. 87, 46045 Oberhau-
sen, zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie 
eingetragen ist. Die Wähler/innen haben die Wahlbe-
nachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wäh-
ler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber/innen der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers/jeder Be-
werberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 

die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die 
Namen der ersten fünf Bewerber/innen der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt 
 
seine/ihre Erststimme in der Weise ab, 
 
    dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 

(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber/welcher Bewerberin sie gelten soll, 

 
und seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 
   dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 

(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in 
einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden. 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

bezirk dieses Wahlkreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen/ihren Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
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zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch eine/n Vertreter/in anstelle der/des 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 
 
Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter, der/die des 
Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich hier-
zu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom/von der Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der/des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht (§ 14 Absatz 5 Bundeswahlgesetz). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zu-
lässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
der/des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung der/des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Absatz 
1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Oberhausen, 30.08.2021 
 
gez.: 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Anmeldung der Schulneulinge für die Grundschulen 
 
In knapp zwei Wochen ist es soweit. Vom 27.09.2021 bis 
30.09.2021 sind die Erziehungsberechtigten aufgefor-
dert, ihre im nächsten Jahr schulpflichtig werdenden 
Kinder anzumelden (gemäß § 35 Schulgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 05.04.2011). Voraus-
setzung hierfür ist, dass man seinen dauerhaften Wohn-
sitz in Oberhausen hat, das Kind im Zeitraum vom 
01.10.2015 bis 30.09.2016 geboren wurde und somit am 
30.09.2022 das sechste Lebensjahr vollendet hat. Bei 
Kindern, die ab dem 01.10.2016 geboren wurden, be-
steht ebenfalls die Möglichkeit der Anmeldung. Ein Infor-
mationsschreiben über die Anmeldezeiten wurde den 
Erziehungsberechtigten schulpflichtiger Kinder bereits 
übersandt. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf können an allen Oberhausener Grundschulen an-
gemeldet werden. Über den Förderort wird in einem 
separaten Verfahren (AO-SF) entschieden.  
 
Hier noch einmal die Anmeldezeiten an allen Oberhau-
sener Grundschulen im Einzelnen: 
 

Montag, 27. September 2021, 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr bis 

 
Donnerstag, 30. September 2021,  

in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Es ist zu beachten, dass mit der Schule telefonisch ein 
verbindlicher Anmeldetermin vereinbart werden muss. 
 
Für die Kinder im Einzugsbereich Barmingholten ist eine 
Anmeldung an der Moltkeschule Dinslaken, Tackenstra-
ße 53, 46539 Dinslaken, am 27.10.2021 und 28.10.2021 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr möglich (Telefon 02064 93085). Eine 
Anmeldung für den „Gemeinsamen Unterricht“ ist auch 
hier möglich. 
 
Die Anmeldung erfolgt persönlich mit dem anzumelden-
den Kind in der von Ihnen gewählten Grundschule. Das 
Familienstammbuch ist mitzubringen. Bei ausländischen 
Kindern sind die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde 
der Eltern sowie der Pass erforderlich. Auch in diesem 
Jahr ist der Impfausweis bzw. eine Bescheinigung des 
Gesundheitsamtes über den Masernschutz vorzulegen. 
 
Im Anschluss an die Anmeldung Ihres Kindes erhalten 
Sie per Post eine Einladung zur Untersuchung durch 
den Kindergesundheitsdienst. Hierbei wird das Kind auf 
die erforderliche körperliche, geistige und emotionale 
Entwicklung untersucht.  
 
Für weitere Fragen steht Herr Bieler montags bis donners-
tags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags bis 
13:00 Uhr unter der Rufnummer 825-2908 zur Verfügung. 
 
Abschließend ist zu erwähnen, dass für Grundschulkin-
der die Möglichkeit besteht, an dem Betreuungsprojekt 
„Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ teilzuneh-
men. Es handelt sich hierbei um Förderangebote vor 
bzw. nach dem Schulunterricht. Die erforderlichen 
Kontaktdaten erfragen Sie bitte bei der Anmeldung in 
der Grundschule. Auskünfte zu Schülerfahrkosten er-
halten Sie montags bis donnerstags in der Zeit von 
08:00 Uhr bis 13:00 Uhr durch die Mitarbeiterin Frau 
Geldermann (Rufnummer 825-2063). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
gez.: 
Jürgen Schmidt 
Beigeordneter für Familie, Schule, Integration und Sport 


